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Text 

Zweckzuschuss 

§ 1. (1) Der Bund leistet Zweckzuschüsse an die Länder und Gemeinden für die Durchführung der 
COVID-19-Impfungen in der Höhe von 20 Euro pro nachweislich verabreichter Impfung. 

(2) Bei der Berechnung der Höhe der Zweckzuschüsse werden nur COVID-19-Impfungen 
berücksichtigt, die unentgeltlich im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. März 2024 verabreicht werden 
und im Zentralen Impfregister nach § 24c des Gesundheitstelematikgesetzes 2012 eingetragen sind. 

(3) Kostenersätze an Gemeinden werden im Wege der Länder bei der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz geltend gemacht und im Wege 
der Länder ausbezahlt. 
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